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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/13/7450
öffentlich
15.05.2013
Richter, Ilona

Beschluss zur Inanspruchnahme des Flurstücks 1/5 der Flur 3 
Gemarkung Klütz für Ausgleichmaßnahmen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Das Straßenbauamt Schwerin hat im Zuge des Radwegeausbaus von Klütz/ Eulenkrug, 
nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, 
Ausgleichmaßnahmen zu realisieren. Es sollen zusätzlich 1.200 m² Hecken gepflanzt 
werden. 
Durch das Straßenbauamt  Schwerin wurde der Antrag gestellt, die geforderte 
Ausgleichpflanzung auf dem Grundstück der Stadt Klütz, Gemarkung Klütz, Flur 3 Flurstück 
1/5 durchzuführen.
Das Grundstück ist keiner Nutzung zugeordnet. 
Durch das Straßenbauamt Schwerin wird mit der Stadt Klütz ein Dienstbarkeitsvertrag, der 
eine Entschädigung für die durch die Stadt Klütz nicht mehr wie im bisherigen Maße 
nutzbare Fläche abgeschlossen.  

 
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, dem Straßenbauamt Schwerin das Flurstück 
1/5, Flur 3 der Gemarkung Klütz, zum Zwecke der Durchsetzung einer Ausgleichmaßnahme 
zur Verfügung zu stellen.

 
Finanzielle Auswirkungen:
Die Entschädigungshöhe wird nach Realisierung der Heckenpflanzung, auf Grundlage eines 
Gutachtens festgelegt. Es wird zwischen dem SBA Schwerin und der Stadt Klütz ein 
Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen.   

 
Anlagen:
Antrag SBA Schwerin

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/13/7462
öffentlich
27.05.2013
Domres, Maren

Schutzbereiche für Verteidigungsanlagen der Bundeswehr 
Elmenhorst - 012 MV
hier: Stellungnahme der Gemeinde zur Änderung des 
Schutzbereicheinzelforderung
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung MV fordert die Gemeinde 
Kalkhorst auf, eine Stellungnahme bezüglich der Neufassung und Ergänzung der 
Schutzbereicheinzelforderung für die Verteidigungsanlage Elmenhorst abzugeben.
Die gesetzmäßige Schutzbereichsausweisung bezieht sich auf Radien um die 
Verteidigungsanlage mit den Abständen 500 m und 5.000 m. Gleichzeitig ist ein 
Höhenbegrenzungspunkt ( 86,76 m ü. NHN ) festgelegt.  Das über den Schutzbereich 
hinausragende Interessengebiet vergrößert sich von 20.000 m auf 35.000 m. Aufgrund 
dieser Erweiterung ist ein Anhörungsverfahren erforderlich. Für die Gemeinden im 
Schutzbereich und im Interessengebiet ist bei der Aufstellung von Bauleitplanungen die 
Wehrbereichsverwaltung Nord in Kiel im Rahmen der TÖB-Beteilung einzubeziehen.  
Weitere Änderungen erfolgen nicht. 
Seitens der Neuordnung des Schutzbereiches entstehen keine planungsrechtlichen 
Nachteile für die Gemeinde.
Eine Beteiligung der Wehrbereichsverwaltung erfolgt bereits im Rahmen jeder 
Bauleitplanung der Gemeinde. 
Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme ist bis 17.7.2013 gewährt.  
 
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz äußert weder Anregungen noch Bedenken zur 
Neufassung und Ergänzung der Schutzbereicheinzelforderung  für die Verteidigungsanlage 
Elmenhorst.
 
Finanzielle Auswirkungen:
Keine. 
 
Anlagen:
1. Anschreiben vom 10.05.2013  
2. Schutzbereicheinzelforderung für die Verteidigungsanlage Elmenhorst – Anlage 2
 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/13/7477
öffentlich
30.05.2013
Maria Schultz

1. Änderung B- Plan Nr. 28 der Stadt Klütz für das Wohngebiet am 
Lindenring - Ergänzung des Wohngebietes
hier: Aufstellungsbeschluss und Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz verfügt über den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 28 für das 
Plangebiet. Im Zusammenhang mit der Realisierung der Umgehungsstraße wurden 
entsprechende Voraussetzungen für die Entwicklung des Baugebietes geschaffen. 
Da nun die örtliche Situation mit Herstellung des Kreisverkehrs, Lärmschutzanlagen 
und der verbleibenden örtlichen Situation vor Ort sichtbar ist, wird überprüft, eine 
anderweitige Zufahrt von der Wismarschen Straße in das Plangebiet zu realisieren. 
In diesem Zusammenhang wird eine Zufahrt von der Wismarschen Straße auf Höhe 
der    Gasreglerstation überprüft. Alternativ soll eine weitere Zufahrtsmöglichkeit über 
die Anbindung am Lindenring, deshalb auch Ergänzung des Bebauungsplanes, 
überprüft werden. Dies wird planungsrechtlich im Aufstellungsverfahren mit 
betrachtet. 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sind somit die 
Auswirkungen einer verkehrlichen Zufahrt auf die Gasreglerstation, die Regelung der 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers, die Inanspruchnahme des 
Straßenverkehrsraumes, die Anforderungen der Feuerwehr und die Anforderungen 
an die Löschwasserversorgung mit zu betrachten. 
Bisherige Untersuchungen haben ergeben, dass bei einer neuen und zusätzlichen 
Zufahrt, die nicht die Anbindung an den Lindenring nutzt, die Zufahrt nur aus 
Richtung Stadt zum Zwecke der Entsorgung als Ein- und Ausfahrt möglich ist. Aus 
Richtung Kreisverkehr ist die Ein- und Ausfahrt für Müllfahrzeuge nicht realisierbar, 
sofern nicht anderweitig Flächen für die Zufahrt gesichert werden können. 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ist die Anbindung an den Lindenring zu 
überprüfen. 
Die Überprüfung der verkehrlichen Anbindung von der Wismarschen Straße ist 
erfolgt. Unter Berücksichtigung der geringen zur Verfügung stehenden Fläche und 
der schwierigen städtebaulichen Einordnung wird empfohlen, die verkehrliche 
Anbindung über die bisher im Plan festgesetzten Straßenverkehrsflächen zu sichern.

Die Stadt Klütz beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes im Verfahren der 
Innenentwicklung nach § 13a BauGB. 
Der Bebauungsplan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. Es wird von der Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Eine Vorprüfung des 
Einzelfalls ist aufgrund der geringen Größe der Flächen nicht erforderlich. 
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Maßgebliche Flächen sind bereits planungsrechtlich geregelt. Das Verfahren der 
Innenentwicklung wird angewendet, um die die Ergänzungsflächen mit zu 
betrachten. 
Die verkehrliche Anbindung an das Verkehrsnetz des Lindenringes ist mit zu 
überprüfen.
Unter Berücksichtigung der konkreten städtebaulichen Situation und der Wertung der 
noch zur Verfügung stehenden Flächen ist beabsichtigt, den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 28 im nordwestlichen Bereich um Flächen zu ergänzen. Eine 
ergänzende Bebauung von der geplanten Haupterschließungsstraße auf den 
Flächen zwischen der Feuerwehr und der vorhandenen Bebauung ist zu überprüfen. 
Dabei ist zu untersuchen, inwiefern noch Freiflächen für die Feuerwehr zu erhalten 
sind und inwiefern die zur Verfügung stehenden Flächen für eine Neubebauung 
genutzt werden können. Planungsziel ist es, die vorhandene Wohnbebauung zu 
ergänzen.
Auswirkungen auf die umgebende Bebauung sind mit zu untersuchen. 
Unter Berücksichtigung der Diskussion im Bauausschuss wird der Vorentwurf für die 
Abstimmung mit den Behörden und der Öffentlichkeit und die Erstellung des 
Entwurfs genutzt.

 
Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz fasst den Beschluss über die Aufstellung der 
Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt 
Klütz für das Wohngebiet am Lindenring – Ergänzung des Wohngebietes.
Der Geltungsbereich der Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 liegt im Norden bzw. Nordosten der Stadt Klütz. 
Das Plangebiet wird wie in Anlage 1 dargestellt, begrenzt: 

 im Norden durch Flächen des Gewerbegebietes und der Telekom,
 im Westen durch vorhandene Bebauung entlang des vorhandenen 

Wohngebietes im Lindenring und die Zufahrtsstraße Lindenring 
von der Wismarschen Straße,

 im Osten durch die Umgehungsstraße,
 im Süden durch die Wismarsche Straße.

Planungsziele:
Zusätzliche Einbindung von Flächen der Festwiese zwischen Feuerwehr und 
vorhandener Bebauung am Lindenring in das Plangebiet.

2. Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt. Hierauf ist in der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses hinzuweisen.

3. Bei der ortsüblichen Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 13a 
Abs. 3 Nr. 2 BauGB ist darüber zu informieren, wo sich die Öffentlichkeit über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten kann und dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist 
zur Planung äußern kann. 

4. Die Vorentwürfe der Planzeichnung und der Begründung werden für das 
Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt.

5. Mit den Vorentwürfen der Planzeichnung und der Begründung sind die maßgeblichen 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu 
beteiligen. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die 
Planungsziele zu unterrichten.
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6. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

 
Finanzielle Auswirkungen:

 
Anlagen:

1. Kurzzusammenstellung
2. Variante 1
3. Variante 2
4. Satzung B-Plan Nr. 28

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/13/7548
öffentlich
27.06.2013
Herr Gromm

Beschluss der Vergabe zur Durchführung des Winterdienstes 
(innerorts) auf der Kreisstraße K 12 - OD Grundshagen an den 
Landkreis Nordwestmecklenburg
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Durchführung des Winterdienstes auf der Kreisstraße K12 im Gebiet der Stadt Klütz 
erfolgt außerhalb der Ortschaften durch die Straßenmeisterei des Landkreises 
Nordwestmecklenburg als zuständiger Straßenbaulastträger. Der Winterdienst in der 
Ortsdurchfahrt der K12 (OD Grundshagen) ist auf der Grundlage des Straßen- und 
Wegegesetzes der Landes Mecklenburg – Vorpommern von der Stadt Klütz zu 
gewährleisten. Diese Leistung wurde auf der Grundlage der Winterdienstvereinbarung 
zwischen der Stadt Klütz und dem Landkreis Nordwestmecklenburg aus dem Jahr 2010 von 
der Kreisstraßenmeisterei übernommen. 
Mit Schreiben vom 07.06.2013 hat der Landkreis Nordwestmecklenburg diese bestehende 
Vereinbarung fristgerecht zum 30.06.2013 gekündigt. 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg bietet der Stadt Klütz an, durch eine den gestiegenen 
Kosten angepasste Vereinbarung, den Winterdienst innerhalb der genannten Ortsdurchfahrt 
zu folgenden Kostensätzen in der Wintersaison 2013 / 2014 durchzuführen.

Straße Ortsdurchfahrt Kosten 2013 / 2014
K 12 Grundshagen 456,17 € / km 
Gesamt 456,17 € / km 

Da die Stadt Klütz in jedem Fall den Winterdienst auf der Ortsdurchfahrt in Grundshagen 
gewährleisten muss, ist mit keiner Erhöhung der Gesamtausgaben für den Winterdienst in 
der Wintersaison 2013 / 2014 zurechnen.

 
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, den Abschluss einer Vereinbarung mit dem 
Landkreis Nordwestmecklenburg zur Durchführung des Winterdienstes in der Ortsdurchfahrt 
Grundshagen für den Zeitraum der Wintersaison 2013 / 2014. 
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Finanzielle Auswirkungen:
Kosten in Höhe von 456,17 € / km

 
Anlagen:

1. Kündigung der Winterdienstvereinbarung durch den Landkreis Nordwestmecklenburg
2. Entwurf der Winterdienstvereinbarung zwischen dem Landkreis 

Nordwestmecklenburg und der Stadt Klütz

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
FB I Zentrale Dienste / Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/13/7530
öffentlich
13.06.2013
Angela Mildner-Spindler

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für 2013
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz
Finanzausschuss der Stadt Klütz

Sachverhalt:
Der Behindertenverband e.V. Grevesmühlen beantragt für das Jahr 2013 eine finanzielle 
Zuwendung für die Vereinsarbeit mit geistig und körperlich behinderten Menschen.
Eine konkrete Summe wurde nicht benannt.

 
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertreter der Stadt Klütz beschließen eine Zuwendung in Höhe von … zu gewähren.

 
Finanzielle Auswirkungen:
Ja, bei Zustimmung

 
Anlagen:
Antrag des Behindertenverbandes e. V. Grevesmühlen 

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
FB I Zentrale Dienste / Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/13/7596
öffentlich
11.07.2013
Angela Mildner-Spindler

Stellungnahme des Schulträgers zur geplanten Änderung der 
Schuleinzugsbereichssatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Landrätin wurde durch den Kreistag in der Sitzung am 20. Juni 2013 beauftragt, zur 
nächsten Sitzung des Kreistages den Entwurf einer Änderung der Satzung über die 
Festlegung von Schuleinzugsbereichen öffentlicher Schulen im Landkreis 
Nordwestmecklenburg (Schuleinzugsbereichssatzung) vorzulegen. 

Für den Schulstandort – Regionale Schule Klütz – beabsichtigt die Landrätin Folgendes 
vorzuschlagen: Beibehalten des bisherigen Schuleinzugsbereich sowie zusätzlich Erweitern 
um den Einzugsbereich der Alt-Gemeinde Kalkhorst (Ortsteile Kalkhorst, Dönkendorf, Groß 
Schwansee, Hohen Schönberg, Klein Pravtshagen, Klein Schwansee und Neuenhagen), 
sofern die Eltern der betreffenden Schüler sich für die Regionale Schule Klütz entscheiden. 
Hiermit würde es zu einer Stärkung des Schulstandortes kommen.

Mit Schreiben vom 4. Juli 2013, postalisch eingegangen am 11. Juli 2013, wurde die Stadt 
Klütz aufgefordert, bis zum 8. August 2013 eine Stellungnahme abzugeben.

 
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, dem vorgelegten Entwurf der Landrätin vom 
4. Juli 2013 zu einer Änderung der Schuleinzugsbereichssatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg zuzustimmen.

 
Finanzielle Auswirkungen:
keine

 
Anlagen:
keine

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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